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KAPITEL 8

Die Gefangenen in den Tiirmen

Die Landjéger, Dorfleute und im Amt Aarburg nétigenfalls die Fiisiliere der
Festungswacht brachten die Gefangenen auf die Landvogteischlésser. Auf je-
dem dieser Schlésser befand sich ein Kefiturm, hin und wieder deren zwei. Die
bewehrten Landstidte hatten mehrere Tiirme, von denen einige als Gefiangnis
dienten. Zofingen verfiigte noch im 18. Jahrhundert iiber sechs Gefangen-
schaften: Die Obere und die Untere, diejenige im Wasserturm, im Rathaus, im
Folter- und Streckiturm.4* Wie der Name Kefiturm besagt, enthielt er Einzel-
und Gemeinschaftszellen, Kifige genannt. Sie waren kahl, diister, schreck-
erregend fiir Erstgefangene, ohne Sitzgelegenheit, im besten Fall mit etwas
Stroh am Boden als Schlafgelegenheit ausgestattet. Vielleicht vermochte ein
hoch oben durch das sogenannte Heiterloch einfallender Lichtschimmer den
Menschenkifig etwas zu erhellen. In den Winden waren Ringe und Ketten
eingelassen, an denen Hand-, Arm- und Fusseisen angeschlossen werden
konnten. Im Vorraum sass der Kefiwichter mit viel «Eisenzeug» (Abb. 11
nach S. 145). Es kam sogar vor, dass Schwangere bis nach der Kindbetti in
Eisen gelegt blieben. Die Ausdriicke fiir die Inhaftierung waren mannigfaltig:
Die Gefangenen wurden eingetiirmt, eingelocht, in Eisen und Banden gelegt.
Die Schreiber verwendeten hin und wieder den Ausdruck Loch fiir die Zelle.
Im Aarauer Gefingnisturm hiess die unterste, verlassenste und primitivste
Zelle das Hexenloch. Die Obrigkeit dachte nicht daran, mehr als nur das Aller-
noétigste zum Vegetieren anzubieten, denn sie wollte die Kosten fiir die Unter-
suchungsgefangenen so niedrig wie moglich halten, zudem sollten die schlech-
ten Verhiltnisse in den Zellen abschreckend wirken. Das Umschlagbild veran-
schaulicht die trostlose Lage von Gefangenen, die auf das Verhér, die Folter
und endlich auf das Urteil warteten.

In den Tiirmen herrschten Gestank, Feuchtigkeit und im Winterhalbjahr
Kilte. Fiir die Gefangenen hatten Kilte und Frieren eine grosse Bedeutung, da
sie wussten, dass davon die Gesundheit abhéingen konnte.* Der Kefiturm des
Schlosses Kastelen trug den bezeichnenden Namen «der kalte Turm». Schon
der Name dieser Gefangenschaft liess die Gefangenen vermutlich erschauern.
Ganz besonders stark litten die an Fuss- und Handeisen gelegten oder in den
Beinblock geschlossenen Gefangenen unter der Kilte. Lingere Zeit Gefangene
bekamen gelegentlich so stark die Gliedersucht, dass sie Knie und Schenkel
kaum mehr bewegen konnten. In einzelnen Fillen durften die Gemeinden die
Gliedersiichtigen aus der Gefangenschaft heimholen. Im 18. Jahrhundert wur-
den auf der Festung Aarburg Gefangene in Kammern iiber der Schmiede un-
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tergebracht, «wo man Winterszeit die Gefangenen einbeschliesst», natiirlich
hinter eisenvergitterten Fenstern. Ganz bediirftige, schwache Gefangene wie
etwa eine auf ihre Hinrichtung wartende Kindsmérderin, aber auch Kindbette-
rinnen, erhielten meistens eine verhiltnismissig aufmerksame Pflege. In den
Amtsrechnungen steht bei solchen Fillen vermerkt «fiir Speis und Trank und
Wirme und Abwart» .4

In fritheren Jahrhunderten waren die sanitdren Verhiltnisse sehr schlecht,
aber in den Zellen waren sie unbeschreiblich. Dort standen offene Holzkiibel,
Kefiziiber genannt, zur Aufnahme der Fékalien. Erst im 18. Jahrhundert wa-
ren in wenigen Gefangenschaften die Kiibel mit einem Holzdeckel versehen,
womit vielleicht der drgste Geruch etwas zuriickgehalten werden konnte. Die
Leerung der Kefiziiber besorgten die Wichter nicht hdufig, denn sie erhielten
fiir diese unangenehme «Austragung der Hiafen» den geringen Lohn zwischen
2 und 6 Pfund im ganzen Jahr. Dementsprechend waren die Kefitiirme von
einem durchdringenden Gestank erfiillt. 1572/73 schien dem Landvogt von
Schenkenberg diese Geruchsbeladstigung doch zu viel geworden zu sein, denn
er liess den Turm, der «von den Gefangenen wiist gemacht» worden war, end-
lich einmal rdumen und reinigen. Das war seit langen Jahren nicht mehr ge-
schehen. Er berichtete denn auch, es sei «ein béser Geschmack gsin».*

Die Gefangenen friiherer Jahrhunderte waren mit iiblen Geriichen behaftet.
Nicht nur sie, sondern fast alle Menschen jener Zeit hatten keine Moglichkeit,
sich korperlich sauber zu halten, am allerwenigsten Arme und Nichtsesshafte.
Es herrschten damals bestimmte und unterscheidbare Geriiche, die verschiede-
nen Gruppen von Menschen eigen waren. So hatten ihre typischen Geriiche die
Landstreichenden und Bettler, Gefangenen in den Spitilern, Prostituierten
auf den Gassen und die Kloakenreiniger und Lumpensammler in den Stidd-
ten.*” Allen Menschen fritherer Jahrhunderte gemein war, dass sie iiber keine
Seife im heute verstandenen Sinn und kein Toilettenpapier verfiigten. Erst die
billige fabrikmissige Herstellung des Papiers und der Seife seit der zweiten
Hilfte des letzten Jahrhunderts erméglichte eine stetig wachsende Hygiene,
und seither verschwanden die vielen iiblen Geriiche an den Menschen und aus
ihren Wische- und Kleidungsstiicken.

In der unsauberen, verpesteten Luft der Kefitiirme konnte auch Ungeziefer
gut gedeihen. Die Gefangenen wurden von Liusen, Flohen, Mdusen und Rat-
ten geplagt. Die Stiche der Insekten und des iibrigen Ungeziefers verursachten
Jucken und Brennen auf der Haut, dem man mit Kratzen abzuhelfen suchte.
Die an Eisen Gelegten und kurz Angeketteten vermochten aber die juckenden
Hautstellen mit Hinden und Fiissen nicht zu erreichen. Das bedeutete eine zu-
sédtzliche Qual fiir ohnhin mit Triibsal Beladene.*® Wenn man auch annehmen
darf, dass ein Teil der Inhaftierten unter der Ungezieferplage nicht sonderlich
litt, vermissten wohl die meisten gefangenen Frauen das frische Brunnenwas-
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Abb. 12 Ein Gefangener in Bern im Beinblock und in Armfesseln 1822

ser, da sie noch am ehesten gewohnt waren, sich einigermassen sauber zu hal-
ten. Ganz schwierig wurde die Lage fiir die Miitter, die einen Sdugling oder ein
Kleinkind in die Zelle mitnehmen mussten, aber dort keine Mdglichkeit zur
Kinderpflege fanden.

Grundsitzlich hitte jeder Gefangene seine «Kefikosten» entrichten miissen.
Begreiflicherweise konnte oder wollte niemand seinen Aufenthalt in der Zelle
bezahlen. Das Kefigeld, auch Kefilosi oder Turmgeld genannt, hatte man fast
immer wegen Armut «nit von ihnen bringen mdgen». Zu essen erhielten die
Gefangenen aus zinnenen Kefibecken tédglich zwei- oder dreimal Mus und
Brot. In den Schlossinventaren, die beim Abgang eines Landvogtes erstellt
wurden, sind stets neben den Folterwerkzeugen auch zwischen 8 und 12 alte
und neue Becken und hin und wieder ein eingemauerter Wasserhafen aufge-
fihrt. In den Amtsrechnungen stehen gelegentlich Ausgaben fiir das Verzin-
nen der abgeniitzten Kefibecken.

Die Zellen waren das Jahr hindurch nicht gleichmaissig angefiillt. Nach den
Betteljagden waren die Gefiingnisse iiberfiillt. Ein Teil der Eingebrachten fand
keinen Platz mehr in den Zellen. Sie mussten bis zu zehn Tagen in anderen
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Ridumen und Géngen — gebunden und tags und nachts von Wichtern be-
wacht — untergebracht werden. Etliche wurden «an Armysen gleit», um jede
Flucht zu verhindern. Vor allem um 1600 waren die Gefangenschaften nicht
zuletzt aus dem Grunde iibervoll, weil damals die Hexenprozesse einen Héhe-
punkt erreichten und viele Gefolterte einfach andere Leute aus den Dorfern
des gleichen Verbrechens beschuldigten. Es heisst dann jeweilen, «weil so viele
von den Unholden angeben worden». Viele Menschen, schuldige und unschul-
dige, waren damals «ingleit und in Banden gsin». Wenn die Schlosswéchter
und -knechte die zusdtzliche Bewachung nicht mehr zu leisten vermochten,
wurden zuverldssige Manner aus den umliegenden Dérfern eingestellt und tags
und nachts in den Wachtdienst eingespannt. Ihre Anwesenheit verursachte
auch die vermehrte Anschaffung von Kerzen, da vor allem nachts einzelne
Gefangene an Befreiung und Flucht dachten und bei Kerzenschein beobachtet
werden mussten. Unter den Eingelieferten befanden sich immer wieder ein-
zelne Kranke, die sich aber wihrend der Gefangenschaft nicht erholen konn-
ten. Wer so geschwicht war, dass mit seinem baldigen Tod gerechnet werden
musste, wurde so rasch wie méglich weitergeschickt, zuriick in sein Heimat-
dorf oder iiber die Grenze. 1793 kam ein kranker Greis von 70 Jahren von
Birrwil in die Schlossgefangenschaft Lenzburg. Von ihm heisst es, man be-
fiirchte, er konnte darin sterben. Er wurde schon am zweiten Tag fortge-
schickt. Die Obrigkeit wollte nicht noch fiir einen Totenbaum aufkommen.

Im Schloss Lenzburg bestand ein verhiltnismissig mildes Gefdngnis fiir die
chorgerichtlich Abbiissenden, ndmlich fiir die Ménner und Frauen mit Strafen
nach den Chorgerichtssatzungen, vor allem wegen wiederholten Ehebruchs.
Hin und wieder biissten auch arg zerstrittene Eheleute. Sie wurden auf ober-
chorgerichtliche Weisung zusammen eingesperrt, erhielten aber zum Essen zu-
sammen nur einen Loffel und ein Becken in die Zelle. Diese «Einsperrung zu
einem Loéffel» sollte die Streitenden miteinander versdhnen, da sie ja gezwun-
gen waren, sich in eine Schiissel und einen L6ffel zu teilen.4?* Die Obrigkeit be-
trachtete Biisser im 18. Jahrhundert nicht mehr als Kriminelle und verschaffte
ihnen mit der Einrichtung dieses sogenannten Abbiiss-Stiiblis eine erleichterte
Haft. Sie hatten einen Strohsack und eine Decke als Schlafgelegenheit.

Die Gefidngnisse bieten eigentlich einen Anblick, den man sich ersparen
kann. Was sollte auch Sehenswertes an alten Léchern sein, in denen Gefange-
ne aus langst vergangener Zeit hatten vegetieren miissen? Ganz anders und als
grosse Ausnahme verhilt es sich bei zwei alten, originalen Gefingniszellen aus
dem 16. Jahrhundert, die im Historischen Museum auf dem Schloss Lenzburg
von Besuchern besichtigt werden koénnen. Sie befinden sich im Siid-Turm des
Schlosses, den man auch als Kefiturm bezeichnen kénnte. Das Mauerwerk
von fast 3 Metern Stérke ist in einem Geviert von zehn mal zehn Metern ange-
legt. Eine Zelle hatte kein Aussenlicht, und die zweite erhielt etwas Tageslicht
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durch eine Mauerscharte. In der Nédhe dieser Gefangenschaften hatte sich frii-
her der Folterraum mit der Strecki befunden. Doch vom grausigen Geschehen
fritherer Jahrhunderte, dem Leiden der Verhorten unter der harten Hand des
Henkers oder eines Schlossknechtes, ist heute nichts mehr zu verspiiren. Die-
ser frithere Verhérraum hat heute nichts Erschreckendes mehr an sich, denn er
ist in eine angenehme Cafeteria verwandelt worden, an deren Winden viele
Biicher zum Betrachten und Studieren einladen. Die erwéhnten Zellen beste-
hen nicht ganz aus Mauerwerk, sondern teilweise aus Holzwénden. Das be-
wirkt, dass die Zellen weniger kahl und abstossend wirken wie das iibliche
Mauerwerk anderer Gefangnisse. Das Schloss Lenzburg beherbergte weitaus
am meisten Gefangene im Unteraargau, aber die fritheren Zellen — samt
einem fritheren Nord-Turm — bestehen nicht mehr. Die Holzwénde der zu be-
sichtigenden zwei Gefdngnisrdume sind voller eingekerbter Zinken, den Gau-
nerzeichen, mit denen viele Gefangene Mitteilungen an Komplizen zu hinter-
lassen versuchten. In einer der Zellen warten zwei meisterhaft geschaffene
lebensgrosse echt und lebendig wirkende Figuren auf ihr Urteil.** Im engen
Vorraum sitzt ein eingenickter Gefangenenwirter, ebenfalls eine meisterhafte
Figur. In seiner Nihe sind einige der von den Scharfrichtern beniitzten Geréte
wie ein Richtschwert und ein eisenbeschlagenes Richtrad zu sehen. Der aus
den diisteren Gefangnissen ins helle Tageslicht zuriickkehrende Besucher wird
sich dariiber freuen, in einer weniger grausamen Zeit unter einem humanen
Recht leben zu diirfen.’"

KAPITEL 9

Die Flucht von Gefangenen

Die bernische Staatsverwaltung war weitherum bekannt fiir ihre sparsame
Ausgabenpolitik. Kein Gulden durfte verschwendet werden. Ausgaben fiir
Bauten wurden oft erst bewilligt, wenn die baulichen Zustinde unhaltbar wa-
ren. Wohl als unnotig betrachteten die Rite in Bern Auslagen zur Reparatur
von Gefingnissen. Sie fanden das fiir inhaftiertes unniitzes Lumpengesindel
ausgegebene gute Berner Geld als «vergiidet». Aus diesem Grunde kamen ein-
zelne Gefingnisse auf den Landvogteischl6ssern in einen schlechten baulichen
Zustand, was zur Folge hatte, dass vermehrt Ausbriiche von Gefangenen
gliickten. Ein sprechendes Beispiel bietet das Schloss Kastelen: 1777 gelang es
einem Gefangenen zu entweichen. Der Landvogt schilderte den Réten schrift-
lich den schlechten Zustand der Zellen und erarbeitete fiir den Deutsch-

51



	Die Gefangenen in den Türmen

